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Der Datenschutzbeauftragte Ihres Unternehmens unterstützt 
die Unternehmensleitung bei der Einhaltung aller Daten-
schutzvorschriften im Geschäftsbetrieb. Er ist befugt und 
verpflichtet die Rechtmäßigkeit jeder Phase des Umgangs mit 
personenbezogenen Daten zu prüfen, in besonderen Fällen 
wird dies vor der Einführung eines Prozesses durchgeführt. 
Dazu muss er die notwendige Fachkunde und Zuverlässigkeit 
besitzen. Der Geschäftsleitung direkt unterstellt und fachlich 
weisungsfrei, verfügt er über ausreichende zeitliche und fach-
liche Ressourcen. Er erhält Einblick in alle Verfahren mittels 
derer personenbezogene Daten verarbeitet werden. Er unter-
liegt der Verschwiegenheit und hat das Recht, sich in Zwei-
felsfällen an die Datenschutz Aufsichtsbehörde zu wenden.

•    Die wichtigste Kontrolle ist die Selbstkontrolle durch den 
Betroffenen:

•    Der Betroffene übt durch die Wahrnehmung seiner Rechte 
die direkte Kontrolle aus und kann sich auch der Selbst- 
und der Fremdkontrolle bedienen.

•    Dazu muss er wissen, wer welche Daten über ihn hat und 
wozu sie genutzt werden. 

In Zweifelsfällen, die insbesondere entstehen, wenn Anwei-
sungen der Vorgesetzten im Widerspruch zu Datenschutz-
vorschriften zu stehen scheinen, aber auch in persönlichen 
Fragen hat jeder Mitarbeiter das Recht, sich vertrauensvoll an 
den Datenschutzbeauftragten zu wenden.

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN 
KONTROLLE DURCH DEN

INNERBETRIEBLICHE SELBST-

IHRES UNTERNEHMENS



Datenschutz geht von der Überlegung aus, dass Menschen nicht 
nur durch den Missbrauch ihrer Daten geschädigt werden, son-
dern auch bei ordnungsgemäßem Gebrauch ihren Daten ihren 
Persönlichkeits- und Freiheitsrechten beeinträchtigt werden 
können, wenn sie nicht wissen, wer welche Daten hat, was er 
damit macht und wem er sie weiter gibt.
Deshalb wurde das Erheben, Speichern, Auswerten, Verändern, 
Weitergeben oder Löschen personenbezogener Daten durch Da-
tenschutzgesetze reglementiert.

Dabei wurden 6 Prinzipien zu Grunde gelegt:

1.          Datensparsamkeit
      Soweit möglich sind statistische oder anonyme Daten zu 

verwenden. Hier dürfen personenbezogene Daten erhoben, 
verarbeitet, genutzt und weitergegeben werden, soweit und 
solange dies für einen legalen Zweck erforderlich ist. 

2 .  Verantwortlichkeit
         Jede Person, Firma Behörde oder sonstige Organisation, die 

personenbezogene Daten besitzt, muss namhaft für ihre Ar-
beit verantwortlich gemacht werden können.

3. Rechtmäßigkeit
        Für jeden Verwendungszweck und Verarbeitungsschritt per-

sonenbezogener Daten gibt es eine gesetzliche Grundlage, 
sonst ist er unzulässig.

4. Partizipation
        Jeder Betroffene soll wissen und mitbestimmen können, wer 

sich welcher seiner Daten habhaft macht, wie diese verarbei-
tet und an wen sie weitergegeben werden.

5. Datensicherheit
        Personenbezogene Daten sind vor Manipulation und Miss-

brauch zu schützen und ihre Verarbeitung muss nachvoll-
ziehbar sein.

6. Verhältnismäßigkeit
       Technische, organisatorische und personelle Maßnahmen 

sind in dem Maße zu treffen, wie ihr Aufwand in einem an-
gemessenen Verhältnis zum Schutzzweck steht. 

Art. 1 DSGVO 

•  Gegenstand und Ziele

•   Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten und zum freien Verkehr solcher Daten.

•  Diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grund
freiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht 
auf Schutz personenbezogener Daten.

•  Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union 
darf aus Gründen des Schutzes natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten weder eingeschränkt 
noch verboten werden.

1.   Zweck                                                                                                                                
         Die EU-DS/GVO dient dazu, die Persönlichkeitsrechte der von 

der Datenverarbeitung betroffenen Menschen vor den Ge-
fahren schützen, die aus der Verarbeitung entstehen können.

2. Geltungsbereich
       Die EU DS/GVO ist bindendes Recht im gesamten Gebiet 

der EU Mitgliedsstaaten, sowie der Länder, die sich über die 
Zugehörigkeit zum sog. EWR auf das EU-Recht verpflichtet 
haben.Das Bundesdatenschutzgesetz (2018) gilt in der Bun-
desrepublik Deutschland.

3. Adressat
         Sind die für die Verarbeitung „Verantwortlichen“: Unter-

nehmen, privatrechtliche Organisationen, Vereinigungen, 
Behörden.

Gemäß der DSGVO obliegt jede Person oder Stelle, die perso-
nenbezogene Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt – das sind 
insbesondere Firmen und deren Mitarbeiter – einer Reihe von 
Pflichten.

•   Pflichten zur Sicherstellung der Zulässigkeit des Umgangs 
mit personenbezogenen Daten

•  Pflichten zur Sicherung der Daten gegen Missbrauch

•   Pflichten gegenüber den Betroffenen, denen die Rechte 
der Betroffenen gegenüberstehen: Benachrichtigung, Aus-
kunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung

Grundsätzlich ist die Bearbeitung personenbezogener 
Daten verboten, es sei denn:

•   Der Betroffene hat nach Aufklärung über den Zweck frei-
willig zugestimmt, oder

•   Ein anderes Gesetz erlaubt oder verlangt eine bestimmte 
Art der Bearbeitung (z. B. Berechnung der Lohnsteuer), oder

•   Der Abschluss oder die Abwicklung eines Vertrages mit Be-
troffenen erfordert die Bearbeitung (Arbeits- oder Kaufver-
trag), oder

•   Die Bearbeitung der Daten dient den berechtigten Interes-
sen der Firma, oder

Sonderfälle liegen vor: 
Öffentlich zugängliche Daten, z.B. Gelbe Seiten. Für Forschung 
und Medien gelten spezielle Vorschriften.

ALLGEMEINES ZUM GESETZ

DES GESETZES
UND ADRESSATEN

ZWECK, GELTUNGSBEREICH RECHTE UND PFLICHTEN

ZULÄSSIGKEITSPRÜFUNG


